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der Anfrage der Abgeordneten Haigermoser, Dolinschek, Haller, 

Nr. 3358 betreffend "Grenzgänger und EWR" 

Frage 1: Welche bilateralen Abkommen bestehen derzeit in Ihrem 

Wirkungsbereich, die Regelungen über Grenzgänger enthalten? 

Antwort: Folgende zwischenstaatliche Abkommen enthalten Regelungen 

über Grenzgänger im Bereich der Arbeitslosenversicherung: 

* Abkommen zwischen der Republik österreich und der Bundes

republik Deutschland über Arbeitslosenversicherung, BGBI. 

Nr. 392/1979, samt SchlUßprotokoll 

* Abkommen zwischen der Republik österreich und der 

Schweizerischen Eidgenossenschaft über Arbeitslosenver

sicherung, BGBI. Nr. 511/1979, samt Schlußprotokoll 

* Abkommen zwischen der Republik österrich und dem Fürsten

tum Liechtenstein über die Arbeitslosenversicherung, 

BGBI. Nr. 76/1982, samt Schlußprotokoll 

* Abkommen zwischen der Republik österreich und der 

Italienischen Republik über Soziale Sicherheit, BGBI. Nr. 

307/1983 

* Abkommen zwischen der Republik österreich und der 

Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien über 

Soziale Sicherheit, BGBI. Nr. 289/1966, in der Fassung 

des zweiten Zusatzabkommens BGBI. Nr. 269/1989. 
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Frage 2: Wie beurteilen Sie die Auswirkungen des EWR auf die Lage 

der Grenzgänger? 

Antwort: Der EWR hat auf die Rechte der Grenzgänger im Bereich der 

Arbeitslosenversicherung keine Auswirkungen. Auch das 

EWR-Recht sichert die Ansprüche der Grenzgänger im Falle 

der Arbeitslosigkeit durch die Heranziehung von in an

deren EWR-Staaten zurückgelegten Versicherungs- bzw. 

Beschäftigungszeiten. Günstigere Regelungen, die aufgrund 

derzeitiger zwischenstaatlicher Abkommen bestehen, gelten 

uneingeschränkt weiter. 

Das Abkommen mit Jugoslawien <nunmehr mit den Nachfolge

staaten, hinsichtlich der Grenzgänger insbesondere also 

Slowenien) fällt nicht unter die Geltung des EWR. 

Frage 3: Werden Sie im Zuge der Ratifizierung des EWR-Abkommens 

bzw. des geplanten EG-Beitritts eine Revision dieser 

Abkommen einleiten? Wenn nein, warum nicht? 

Antwort: Im Hinblick darauf, daß die Ansprüche der Grenzgänger im 

Bereich der Arbeitslosenversicherung im EWR und bei einem 

EG-Beitritt voll gewahrt werden, ist eine diesbezügliche 

Revision der angeführten Abkommen nicht erforderlich. 
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